
Beseitigung der festgestellten Ursachen und 
Bedingungen von Straftaten, insbesondere 
bei der Erziehung von Rechtsverletzern. In 
den Vorschriften der StPO über Stellung 
und Aufgaben des Kollektivvertreters 
(§§ 24, 36, 37, 53, 227) wird seine Doppel
funktion — aktive, unmittelbare Mitwir
kung am Strafverfahren und zugleich die 
Bedeutung seiner Aussagen als Beweismit
tel — sichtbar. Die Mitwirkung des Kollek
tivvertreters darf jedoch nicht auf die Aus
sagen in der Beweisaufnahme reduziert 
werden. Vor allem in den Arbeitskollekti
ven vollzieht sich die Entwicklung und Er
ziehung des sozialistischen Menschen. Auf
gabe des Kollektivvertreters ist es, das 
Kollektiv auf die aus dem Strafverfahren 
sich ergebenden erzieherischen Aufgaben 
zu orientieren und es zu dereh Lösung zu 
mobilisieren. Die Aufgaben des Kollektiv
vertreters nach Abschluß des Strafverfah
rens werden nicht selten unterschätzt. Die 
Organe der Strafrechtspflege, vor allem die 
Gerichte, müssen den Kollektivvertretern 
und über sie den Kollektiven helfen, ihrer 
Verantwortung insbesondere bei der Aus
wertung des Strafverfahrens und bei der 
Erarbeitung von Schlußfolgerungen für 
eine vorbildliche Ordnung und Sicherheit 
in den Betrieben gerecht zu werden. Die 
Mitwirkung der Kollektivvertreter in der 
gerichtlichen Hauptverhandlung ist nur die 
Voraussetzung für die Erfüllung dieser 
umfassenden und komplizierten Aufgaben
stellung.

Die Rechte des Kollektivvertreters be
ginnen mit seiner Beauftragung durch das 
Kollektiv. Im einzelnen sind hervorzuheben 
sein Recht auf .
— Teilnahme an der Hauptverhandlung 

und auf Darlegung der Auffassung des 
Kollektivs zum bestehenden Tatver
dacht und zur Persönlichkeit des Ange
klagten. Dabei ist der Kollektivvertre
ter verpflichtet, an der gesamten Haupt
verhandlung (einschließlich Urteilsver
kündung) teilzunehmen und wahrheits
gemäß die auf Tatsachen beruhende 
Einschätzung des Kollektivs (§ 36) vor
zutragen. Hinsichtlich der Ladung des 
Kollektivvertreters ist auf §§ 37 und 296 
zu verweisen;

— Stellungnahme zu allen bedeutenden 
Fragen in der gerichtlichen Hauptver

handlung bis zum Schluß der Beweis
aufnahme (§ 227);

— Mitwirkung an der Auswertung des 
Verfahrens verbunden mit der Pflicht 
zur Berichterstattung über die Ergeb
nisse des Strafverfahrens vor dem be
auftragenden Kollektiv.
Die Wahrnehmung dieser Rechte ist ge

sellschaftliche Pflicht gegenüber dem beauf
tragenden Kollektiv. Ihm gegenüber ist der 
Kollektivvertreter rechenschaftspflichtig.

4.3.6.
Die Organe der Jugendhilfe
Die Organe der Jugendhilfe nehmen ent
sprechend ihrer Verantwortung für die Er
ziehung der Jugend, insbesondere sozial 
fehlentwickelter Jugendlicher im Strafver
fahren gegen Jugendliche eine besondere 
Stellung ein. Sie unterstützen und beraten 
die Organe der Strafrechtspflege bei der
— Feststellung der Persönlichkeit des ju

gendlichen Beschuldigten und Ange
klagten und seiner Schuldfähigkeit,

— Aufklärung und weiteren Gestaltung 
der Familien- und sonstigen Erziehungs
verhältnisse des Jugendlichen,

— Anordnung von Maßnahmen im Ermitt
lungsverfahren und der Findung erzie
herisch wirksamer Maßnahmen der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
(§ 65 StGB, §§ 21, 71, 339 StPO). 
Paragraph 71 verfolgt den Zweck, die

Mitwirkung der Organe der Jugendhilfe 
auf die sozialpädagogisch bedeutsamen 
Strafverfahren zu konzentrieren. Er regelt 
die prozessualen Rechte und Pflichten der 
Organe der Jugendhilfe und betont ihre 
Verpflichtung, auf Ersuchen der Organe 
der Strafrechtspflege am Strafverfahren 
mitzuwirken und sachkundige Einschätzun
gen über die Entwicklung des Jugendlichen 
und seine Familien- und sonstigen Erzie
hungsverhältnisse abzugeben (vgl. 9.4.).

4.4.
Beteiligte am Strafverfahren 
ohne Mitgestaltungsrechte

In diesem Abschnitt werden die Stellung 
der Zeugen und sachverständigen Zeugen, 
der Sachverständigen, der Dolmetscher und 
der gerichtlichen Protokollführer im Straf-
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